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§ 33 NÖ ROG 2014 Verfahren zur
Erlassung des Bebauungsplans

 NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Der Entwurf des Bebauungsplans ist vor dem Gemeinderatsbeschluss durch 6 Wochen im Gemeindeamt (Magistrat)

zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Au5egung ist ö6entlich kundzumachen. Jedermann ist berechtigt, innerhalb

der Au5egungsfrist zum Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen. In der Kundmachung ist auf diese Möglichkeit

ausdrücklich hinzuweisen. Mit Beginn der Au5age sind eine Ausfertigung des Entwurfs des Bebauungsplans und die

Ergebnisse der Grundlagenforschung der Landesregierung vorzulegen.

(2) Die Eigentümer der vom Bebauungsplan betro6enen Grundstücke sind über die Au5age zu verständigen. Die

fehlende Verständigung der Grundstückseigentümer hat keinen Ein5uss auf das gesetzmäßige Zustandekommen des

Bebauungsplans.

Die Landesregierung hat der Gemeinde binnen 12 Wochen allfällige Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit des

Entwurfs mitzuteilen.

(3) Der Bebauungsplan ist vom Gemeinderat zu beschließen. Rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen sind hiebei in

Erwägung zu ziehen.

(4) Eine mit der Kundmachungsklausel versehene Ausfertigung des Bebauungsplans ist dem Amt der Landesregierung

zu übermitteln.

(5) Der Bebauungsplan ist im Gemeindeamt (Magistrat) während der Amtsstunden der allgemeinen Einsicht zugänglich

zu halten.

(6) Durch die Bestimmungen des Abs. 1 vierter Satz und des Abs. 5 wird das Verordnungsprüfungsverfahren im Sinne

§ 88 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 in der geltenden Fassung, und § 70 NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz,

LGBl. 1026 in der geltenden Fassung, nicht ersetzt.
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